
Informationsblatt zur Neuanmeldung von Müllgefäßen 

 in Bickenbach 
 

Der Eigentümer des Hauses /der Wohnung muss die Mülltonnen anmelden. 

Rechnungsempfänger kann auch nur der Eigentümer oder die Hausverwaltung sein. 

 

Es bestehen folgende Entsorgungsgefäße: 

 Restmüll   Graue Tonne (50l, 60l, 80l,120l, 240l, 1100l) 

 Biomüll   Grüne Tonne (120l, 240l) 

 Papiermüll   Blaue Tonne  (240l) 

 Gelber Sack  Verpackungsmaterial aus Plastik (erhältlich im Rathaus)   

 

Für jede auf dem Grundstück beim Einwohnermeldeamt mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldete 

Person wird ein Restmüllgefäßvolumen von 12 Litern im Monat festgesetzt. Für jedes Grundstück muss 

mindestens eine 50l Restmülltonne und eine 240l Papiertonne angemeldet werden.  

 

Für jede An-, Ab- oder Ummeldung von Restmüll und- Bioabfallgefäßen wird eine Verwaltungsgebühr  

von 17,34 € berechnet.  

 

Gebühren 

In der Grundgebühr der Restmülltonne sind folgende Leistungen enthalten: 

 12 Leerungen der Restmülltonnen (für jede weitere Leerung wird eine Zusatzgebühr fällig) 

 die Leerungen der Papiertonne 

 die Leerungen der Biotonne   50l - 80l Restmüll 120l Bio kostenfrei 

ab 120l Restmüll 240l Bio kostenfrei 

je weitere 120l Bio 3,60 € / Monat  

Grundgebühr 

 50l   156,48 € / Jahr  13,04 € / Zusatzentleerung 

 60l   187,68 € / Jahr 15,64 € / Zusatzentleerung 

 80l   250,56 € / Jahr 20,88 € / Zusatzentleerung 

 120l  375,36 € / Jahr  31,28 € / Zusatzentleerung 

 240l  750,72 € / Jahr  62,56 € / Zusatzentleerung 

 1100l  5.111,04 € / Jahr  --- 14-tägige Leerung 

 1100 l  8.211,36 € / Jahr  --- wöchentliche Leerung   

 

Restmüllsäcke (ca. 50l)  13,00 € / Stück  

 

Elektroschrottabfuhr 

Abgabe bei einer kommunalen Sammelstelle. Siehe Abfallkalender  

 

Sperrmüllabfuhr 

Terminvergabe erfolgt über den Anruf bei der Hotline. Tel.: 06159 / 9160-600 oder über zaw-online.de.  

Die Sperrmüllabfuhr ist zwei Mal im Jahr kostenfrei. 

 

 

Weitere Informationen zur Abfallentsorgung finden Sie unter www.zaw-online.de  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Frau Michel unter der Rufnummer 

06257/933011  

(in Vertretung Frau Kurz und Frau Oberhauser Tel.: 933012 + 933034) 

 
 

Stand: 01.01.2026 


